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 Veröffentlicht am 18.11.1975

Norm

AußStrG §23

AußStrG §138

Rechtssatz

Die Möglichkeit von Sicherungsmaßnahmen besteht solange, als noch tatsächlich Nachlaßvermögen des Ausländers im

Inland ist. Solchen Sicherungsmaßnahmen steht somit weder die Beendigung des Verlassenschaftsverfahrens im

Ausland, noch eine formelle Erklärung der "Beendigung" des Ausfolgungsverfahrens entgegen, wenn diese erfolgt,

bevor das gesamte Nachlaßvermögen bereits tatsächlich ausgefolgt wurde.
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